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Genehmigungspflicht 
Wer als Unternehmer entgeltlich und geschäftsmäßig Personenbeförderungen mit eigenen oder fremden 
Pkws oder Kraftomnibussen durchführen will, benötigt gemäß Personenbeförderungsgesetz (PBefG) da-
zu eine Genehmigung. Es besteht also eine Genehmigungspflicht. Neben der Genehmigung muss das 
Gewerbe bei der für den Betriebssitz zuständigen Behörde (Gewerbeamt) angemeldet werden. 
 

Kraftfahrzeuge im Straßenpersonenverkehr 
Als Pkw gelten im Folgenden Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung 
von nicht mehr als neun Personen – einschließlich Fahrer/in – geeignet und bestimmt sind.  
 
Als Kraftomnibusse (KOM) gelten im Folgenden Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart und Ausstat-
tung zur Beförderung von mehr als neun Personen geeignet und bestimmt sind.  
 
Genehmigungserteilung 
Der Antrag auf Genehmigungserteilung für den Gelegenheits- oder Linienverkehr mit Kraftomnibussen 
(KOM) sowie für Sonderlinienverkehr mit Pkw ist in Schleswig-Holstein zu stellen beim Landesbetrieb 
Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein. 
 
Bei Gelegenheits- oder Linienverkehr mit Pkw erfolgt die Antragstellung bei der jeweils zuständigen 
unteren Verkehrsbehörde (Kreis, kreisfreie Stadt). Maßgeblich hierfür ist der Betriebssitz des Unterneh-
mens.  
 
Adressen und Ansprechpartner finden Sie in Anhang III auf S. 27 ff. in dieser Broschüre. 
 
Die Genehmigungsbehörde prüft, ob die vier subjektiven Zugangsvoraussetzungen gemäß § 13 (1) der 
Personenbeförderungszugangsverordnung (PBZugV) vom Antragsteller erfüllt werden. Details zu diesen 
so genannten »Subjektiven Zugangsvoraussetzungen« werden durch nationales oder EU-Recht festge-
legt. Die näheren Einzelheiten entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Kapiteln sowie der Entwurfsfas-
sung der Berufszugangsverordnung (PBZugV) in Anhang I auf S. 16 ff. 
 
 

Beim Gelegenheitsverkehr mit Pkws wird die Genehmigung erteilt wenn 
1. die Sicherheit und die finanzielle Leistungsfähigkeit des Betriebs gewährleistet sind, 
2. der Antragsteller als Unternehmer oder die zur Führung der Geschäfte bestellten Personen 

zuverlässig sind, 
3. der Antragsteller als Unternehmer oder die zur Führung der Geschäfte bestellten Personen 

fachlich geeignet sind, 
4. der Antragsteller oder die von ihm mit der Durchführung von Verkehrsleistungen beauftragten 

Unternehmen ihren Betriebssitz oder ihre Niederlassung im Sinne des Handelsrechts im Inland 
haben. 

 
Beim Verkehr mit Kraftomnibussen wird die Genehmigung erteilt wenn das Unternehmen 

1. über eine tatsächliche und dauerhafte Niederlassung in einem Mitgliedstaat der EU verfügt, 
2. zuverlässig ist, 
3. eine angemessene finanzielle Leistungsfähigkeit besitzt und 
4. die geforderte fachliche Eignung besitzt. 
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Die Genehmigung wird dem Unternehmer auf seine Person (persönliche oder juristische Person) erteilt. 
Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl der einzusetzenden Fahrzeuge und ist 
zugleich abhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit.  
Die fachliche Eignung wird durch das Ablegen einer Prüfung nachgewiesen. Sie kann auch durch eine 
angemessene Tätigkeit in einem Unternehmen des Straßenpersonenverkehrs oder durch eine 
gleichwertige Abschlussprüfung nachgewiesen werden. 
 
Nach Abschluss des Prüfungs- und Anhörverfahrens hat die Genehmigungsbehörde zu entscheiden, ihre 
Entscheidung zu begründen und sie dem Antragsteller mit einer Rechtsmittelbelehrung zuzustellen. 
 

Die Geltungsdauer der Genehmigung beträgt 
• im Linienverkehr mit Kfz bis zu acht Jahre (§ 16 Abs. 2 PBefG) 
• im Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibussen bis zu zehn Jahre (§ 16 Abs. 3 PBefG) 
• im sonstigen Gelegenheitsverkehr mit Kfz höchstens fünf Jahre (§ 16 Abs. 3 PBefG) 

 
Es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass eine Genehmigung nur mit bestimmten Auflagen, Bedingun-
gen oder verkehrsmäßigen Beschränkungen erteilt werden kann. 
 

Benennung eines Verkehrsleiters bei Unternehmen des 
Kraftomnibusverkehrs 
Ein im Kraftomnibusverkehr tätiges Unternehmen muss mindestens eine natürliche Person benennen, 
die zuverlässig im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 ist und die die geforderte fachliche 
Eignung besitzt. Diese Person ist der Verkehrsleiter. 
 
Zudem muss der Verkehrsleiter: 

1. die Verkehrstätigkeiten des Unternehmens tatsächlich und dauerhaft leiten, 
2. in einer echten Beziehung zu dem Unternehmen stehen, beispielsweise als Angestellter, 

Direktor, Eigentümer oder Anteilseigner, oder die Verwaltungsgeschäfte des Unternehmens 
führen oder, wenn das Unternehmen eine natürliche Person ist, selbst diese Person sein und 

3. seinen ständigen Aufenthalt in der Gemeinschaft haben. 
 
Falls in einem Unternehmen keine Person die Anforderung der fachlichen Eignung erfüllt, kann ein 
externer Verkehrsleiter berufen werden kann. Dieser muss selbstverständlich ebenso fachlich geeignet  
und zuverlässig sein wie ein interner Verkehrsleiter. Außerdem muss er vertraglich beauftragt werden, 
die Aufgaben als Verkehrsleiter auszuführen. Er muss ebenfalls die Verkehrstätigkeiten des 
Unternehmens tatsächlich und dauerhaft leiten und seinen ständigen Aufenthalt in der EU haben. 
Der externe Verkehrsleiter darf die Tätigkeit für höchstens vier Unternehmen mit einer Flotte von 
zusammengenommen höchstens 50 Fahrzeugen durchführen. 
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Genehmigungsarten im Straßenpersonenverkehr  
ausgenommen Taxi und Mietwagen 
 
 Gelegenheitsverkehr Linienverkehr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genehmigungsarten 
 

 
Mietomnibusverkehr 
• Beförderung von Personen 
• mit Kfz (ab 9 Sitze) 
• Anmietung im ganzen  

(von einer Gruppe) 
• Mieter bestimmt: 

− Zweck 
− Ziel 
− Ablauf  

 

Ausflugsfahrten  
• mit Pkw/Kraftomnibus  
• vom Unternehmer organi-

siert  
• nach einem bestimmten 

Plan  
• für alle Teilnehmer zum 

gleichen und gemeinsam 
verfolgten Ausflugszweck  

• Fahrt muss wieder an den 
Ausgangspunkt zurückfüh-
ren 
 

Ferienzielreisen 
• mit Pkw/Kraftomnibus 
• vom Unternehmer organi-

siert 
• nach einem bestimmten 

Plan 
• zu einem Gesamtentgelt für 

Beförderung und Unterkunft 
(mit oder ohne Verpflegung)  

• gleiches Reiseziel für alle 
Fahrgäste 

• Fahrgäste müssen wieder an 
den Ausgangspunkt zurück-
befördert werden 

 
Linienverkehr 
• regelmäßige Verkehrs-

verbindung zwischen 
bestimmten Ausgangs- 
und Endpunkten (evtl. 
mit Zwischen-
haltestellen) 

• Formen: 
− nationaler Linien-

verkehr 
− EU-Linienverkehr 
− internationaler Li-

nienverkehr au-
ßerhalb der EU 

• Linienverkehr unter-
liegt 
− Betriebspflicht 
− Tarifpflicht 
− Beförderungspflicht 

 

Sonderformen des  
Linienverkehrs 
• unter Ausschluss ande-

rer Fahrgäste für be-
stimmte Gruppen ein-
gerichtet: 
− Flughafenzubringer 
− Schülerverkehr 
− Theaterfahrten 
− Berufsverkehr 
− Marktfahrten 

 

 

 
Quelle: Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart 
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Genehmigungsfreie Personenbeförderungen 
Den Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) unterliegt die entgeltliche oder ge-
schäftsmäßige Beförderung von Personen mit Straßenbahnen, mit Oberleitungsomnibussen (Obussen) 
und mit Kraftfahrzeugen. Als Entgelt sind auch wirtschaftliche Vorteile anzusehen. 
 
Dem PBefG unterliegen demnach nicht Beförderungen 
 
• mit Personenkraftwagen, die nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung von nicht mehr als 

neun Personen (einschließlich FahrzeugführerIn) geeignet und bestimmt sind, wenn das Gesamtent-
gelt die Betriebskosten der Fahrt nicht übersteigt und 

 
• mit Krankenkraftwagen, wenn damit Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen beför-

dert werden, die während der Fahrt einer medizinisch fachlichen Betreuung oder der besonderen Ein-
richtung des Krankenkraftwagens bedürfen oder bei denen solches auf Grund ihres Zustandes zu er-
warten ist. 

 
Weitere genehmigungsfreie Personenbeförderungen werden in der sogenannten Freistellungs-Verord-

nung aufgeführt. Die Freistellungs-Verordnung (FreistellungsVO) regelt die Befreiung bestimmter Be-
förderungsfälle von den Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG). 

 
Von den Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes werden gemäß § 1 der Freistellungs-
Verordnung frei gestellt: 

 
1. Beförderungen mit Kraftfahrzeugen außerhalb öffentlicher Straßen und Plätze im Sinne des Straßen-

verkehrsgesetzes; 
 
2. Beförderung mit Kraftfahrzeugen in Ausübung hoheitlicher Tätigkeit; 
 
3. Beförderungen mit Personenkraftwagen, die nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung von 

nicht mehr als sechs Personen (einschließlich Führer) geeignet und bestimmt sind, es sei denn, dass 
für die Beförderungen ein Entgelt zu entrichten ist; 

 
4. Beförderungen 
 

a. von Berufstätigen mit Kraftfahrzeugen zu und von ihrer Eigenart nach wechselnden Arbeits-
stellen, insbesondere Baustellen, sofern nicht ein solcher Verkehr zwischen gleich bleibenden 
Ausgangs- und Endpunkten länger als ein Jahr betrieben wird, 

b. von Berufstätigen mit Kraftfahrzeugen zu und von Arbeitsstellen in der Land- und Forstwirt-
schaft, 

c. mit Kraftfahrzeugen durch oder für Kirchen oder sonstige Religionsgesellschaften zu und von 
Gottesdiensten, 

d. mit Kraftfahrzeugen durch oder für Schulträger zum und vom Unterricht, 
e. von Kranken aus Gründen der Beschäftigungstherapie oder zu sonstigen Behandlungszwecken 

durch Krankenhäuser oder Heilanstalten mit eigenen Kraftfahrzeugen, 
f. von Berufstätigen mit Personenkraftwagen von und zu ihren Arbeitsstätten, 
g. von körperlich, geistig oder seelisch behinderten Personen mit Kraftfahrzeugen zu und von Ein-

richtungen, die der Betreuung dieses Personenkreises dienen, 
h. von Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber zu betrieblichen Zwecken zwischen Arbeitsstätten 

desselben Betriebes, 
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i. mit Kraftfahrzeugen durch oder für Kindergartenträger zwischen Wohnung und Kindergarten, 
 
es sei denn, dass von den Beförderten ein Entgelt zu entrichten ist; 
 
5. Beförderungen durch die Streitkräfte mit eigenen Kraftfahrzeugen; 
 
6. Beförderungen durch die Polizei mit eigenen Kraftfahrzeugen; 
 
7. die Mitnahme von 

a. umziehenden Personen in besonders für die Möbelbeförderung eingerichteten Fahrzeugen, 
b. Personen in Kraftfahrzeugen, die zur Leichenbeförderung bestimmt sind. 

 
Satz 1 Nummer 4 gilt für entgeltliche Beförderungen mit einem Kraftomnibus nur dann, 
wenn 
 
1. die Voraussetzungen nach Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe b oder c der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Festlegung gemeinsamer Re-
geln für die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie 
96/26/EG des Rates (ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 51) erfüllt sind, 

2. der Unternehmer ausschließlich innerstaatliche Beförderungen im Sinne des Artikels 1 Absatz 5 der 
Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 durchführt oder  

3. das Fahrzeug durch den Unternehmer auch bei Beförderungen eingesetzt wird, für die er eine Ge-
nehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz besitzt. 
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Fachliche Eignung 
Die fachliche Eignung wird durch eine Fachkundeprüfung festgestellt (s. S. 10 f. in dieser 
Broschüre).  
 
 

Gleichwertige Abschlussprüfungen 
Als Prüfungen der fachlichen Eignung gelten auch folgende Abschlussprüfungen: 
 
• Abschlussprüfungen zum Kaufmann/zur Kauffrau im Eisenbahn- und Straßenverkehr, Schwerpunkt: 

Personenverkehr, 
 
• Abschlussprüfung zur Fortbildung zum Verkehrsfachwirt/zur Verkehrsfachwirtin, 
 
• Abschlussprüfung als Betriebswirt/Betriebswirtin (DAV), abgelegt bei der Deutschen Außenhandels- 

und Verkehrsakademie in Bremen, 
 
• Abschlussprüfung als Diplom-Betriebswirt/Diplom-Betriebswirtin im Fachbereich Wirtschaft I Studi-

engang Verkehrsbetriebswirtschaft und Logistik an der Fachhochschule Heilbronn, 
 
• Abschluss als Diplom-Verkehrswirtschaftler/Diplom-Verkehrswirtschaftlerin an der Technischen Uni-

versität Dresden 
 
Zusätzlich wird auf Grund der Veröffentlichung im Verkehrsblatt Heft 22 aus 2007 folgender Abschluss 
anerkannt:  
• Bachelor of Arts, Studiengang Verkehrsbetriebswirtschaft und Logistik, Vertiefungsrichtung 

Personenverkehr der Hochschule Heilbronn  
 
Die Voraussetzungen werden von der Industrie- und Handelskammer geprüft, in deren Zuständigkeits-
bereich der Antragsteller seinen Wohnsitz hat. Die zuständige IHK stellt dem Inhaber eines anerkannten 
Abschlusses auf Antrag eine entsprechende Bescheinigung aus. 

 
 

Anerkennung der fachlichen Eignung durch leitende Tätigkeit 
Die fachliche Eignung für Straßenpersonenverkehr mit Pkw (ausgenommen den Taxi- und Mietwa-

genverkehr) kann auch durch eine mindestens fünfjährige leitende Tätigkeit in einem Unternehmen 
nachgewiesen werden, das Straßenpersonenverkehr betreibt. Die Tätigkeit muss die zur ordnungsgemä-
ßen Führung eines Straßenpersonenverkehrsunternehmens erforderlichen Kenntnisse auf den jeweiligen 
Sachgebieten vermittelt haben, die sich aus dem Anhang I Teil I der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 in 
der jeweils geltenden Fassung ergeben. Das Ende dieser Tätigkeit darf zum Zeitpunkt der Antragstellung 
nicht länge als zwei Jahre zurückliegen. 

 

Die fachliche Eignung für den Kraftomnibusverkehr kann auch durch eine mindestens zehnjährige 
leitende Tätigkeit in einem Unternehmen nachgewiesen werden, das Personenbeförderung mit Kraft-

omnibussen betreibt. Diese Tätigkeit muss in dem Zeitraum von 10 Jahren vor dem 4. Dezember 
2009 ohne Unterbrechung in einem oder mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Union ausgeübt 
worden sein. Die Tätigkeit muss die zur ordnungsgemäßen Führung eines Straßenpersonenverkehrs-
unternehmens erforderlichen Kenntnisse auf den jeweiligen Sachgebieten vermittelt haben, die sich aus 
dem Anhang I Teil I der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 in der jeweils geltenden Fassung ergeben. 
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Die Voraussetzungen werden von der Industrie- und Handelskammer geprüft, in deren Zuständigkeits-
bereich das Unternehmen seine Niederlassung hat. Der Bewerber hat der IHK hierzu aussagekräftige 
Unterlagen vorzulegen. Reichen die Unterlagen zum Nachweis der fachlichen Eignung nicht aus, so 
kann die IHK mit dem Bewerber ein ergänzendes Beurteilungsgespräch führen. 

 

Befreiung vom Nachweis der fachlichen Eignung 
Die fachliche Eignung brauchen nicht nachzuweisen 
 
• Unternehmen, die die erneute Erteilung einer auslaufenden Genehmigung beantragen, 
 
• Unternehmen, die die Erteilung einer weiteren gleichartigen Genehmigung beantragen, 
 

• Unternehmen mit einer Genehmigung für den Straßenpersonenverkehr, ausgenommen den Verkehr 

mit Taxen und Mietwagen, die eine Genehmigung für eine andere Verkehrsart (z. B. Linienverkehr 
mit Kraftomnibussen, Gelegenheitsverkehr mit Pkw) oder Verkehrsform (z. B. Linienverkehr, Son-
derlinienverkehr, Gelegenheitsverkehr) beantragen. 
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Fachkundeprüfung 
Kommen die vorgenannten Befreiungen und gleichwertigen Abschlussprüfungen nicht in Betracht, so 
ist der Eignungsnachweis durch Ablegen einer Prüfung – in der Regel bei der zuständigen Industrie- 
und Handelskammer – zu erbringen. Eine Übersicht über die Sachgebiete finden Sie im Anhang II auf 
Seite 24 ff. in dieser Broschüre. 
 
Die Prüfung besteht in der Regel aus zwei schriftlichen Teilprüfungen und gegebenenfalls einem münd-
lichen Prüfungsteil. 
 
Die schriftlichen Teilprüfungen bestehen aus schriftlichen Fragen, die entweder Multiple-Choice-Fragen 
mit vier Antworten zur Auswahl oder Fragen mit direkter Antwort oder eine Kombination beider Syste-
me umfassen, und aus schriftlichen Übungen/Fallstudien. Die Mindestdauer für jede schriftliche Teilprü-
fung beträgt für den Straßenpersonenverkehr, ausgenommen Taxen- und Mietwagenverkehr, vier Stun-
den. 
 
Es ist eine Gesamtpunktzahl zu bilden, die wie folgt auf die Prüfungsteile aufzuteilen ist: 
• schriftliche Fragen zu 40 Prozent 
• schriftliche Übungen/Fallstudien zu 35 Prozent 
• mündliche Prüfung zu 25 Prozent. 

 
Die Prüfung ist bestanden, wenn der Bewerber mindestens 60 Prozent der möglichen Gesamtpunktezahl 
erreicht hat, wobei der in jeder Teilprüfung erzielte Punkteanteil nicht unter 50 Prozent der jeweils 
möglichen Punktezahl liegen darf. Anderenfalls ist die Prüfung nicht bestanden. 
 
Die mündliche Prüfung entfällt, wenn die schriftliche Prüfung nicht bestanden ist. Sie entfällt ebenfalls, 
wenn der Bewerber bereits in den schriftlichen Teilprüfungen mindestens 60 Prozent der möglichen Ge-
samtpunktezahl erzielt hat. 
 
 

Anmeldung zur Prüfung 
Die IHK ist zuständig für Bewerber, die ihren ständigen Wohnsitz in Schleswig-Holstein haben. 
 
Die Prüfungsanmeldung erfolgt schriftlich bei der Industrie- und Handelskammer zu Kiel. Die Einla-
dung zur Prüfung erfolgt in der Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen. Die Prüfungsgebühr be-
trägt nach der Gebührenordnung der IHK zu Kiel 140,- Euro. Der Betrag ist vor Beginn der Prüfung auf 
eines der Konten der IHK zu überweisen oder an der Kasse einzuzahlen. Falls der Termin nicht wahrge-
nommen werden kann, ist die Kammer zu benachrichtigen. Die Prüfungsgebühr ist auch dann fällig, 
wenn Sie trotz Anmeldung an der Prüfung nicht teilnehmen oder im Verlauf der Prüfung zurücktreten. 
 
 

Prüfungsvorbereitung 
Die Teilnahme an der Eignungsprüfung erfordert eine eingehende fachliche Vorbereitung. Anbieter von 
Vorbereitungslehrgängen sind Verbände, Berufsbildungszentren sowie freie Seminaranbieter. Wenng-
leich die Teilnahme an Vorbereitungslehrgängen den Prüfungsteilnehmern frei gestellt ist, ist diese zu 
empfehlen. 
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19. Aufl. 2009 
Bestell-Nr.: 24025 
ISBN 978-3-574240-25-6 
EUR 42,00  
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Persönliche Zuverlässigkeit 
Beim Straßenpersonenverkehr mit Pkw gelten das Unternehmen und die zur Führung der Geschäfte 
bestellten Personen als zuverlässig im Sinne des § 13 Abs. 1 Nr. 2 des Personenbeförderungsgesetzes, 
wenn keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass bei der Führung des Unternehmens die 
für den Straßenpersonenverkehr geltenden Vorschriften missachtet oder die Allgemeinheit bei dem Be-
trieb des Unternehmens geschädigt oder gefährdet werden. 
 
Anhaltspunkte für die Unzuverlässigkeit des Unternehmens oder der für die Führung der Geschäfte be-
stellten Person sind insbesondere 
 

1. rechtskräftige Verurteilungen wegen schwerer Verstöße gegen strafrechtliche Vorschriften, 
 

2. schwere Verstößen gegen 
a. Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes oder die auf diesem Gesetz beruhenden 

Rechtsverordnungen, 
b. arbeits- oder sozialrechtliche Pflichten, insbesondere gegen die Vorschriften über die 

Lenk- und Ruhezeiten des Fahrpersonals, 
c. Vorschriften, die im Interesse der Verkehrs- und Betriebssicherheit erlassenen wurden, 

insbesondere gegen die Vorschriften des Straßenverkehrsgesetzes, der Straßenverkehrs-
Ordnung oder der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, 

d. die abgabenrechtlichen Pflichten, die sich aus unternehmerischer Tätigkeit ergeben, 
e. § 1 des Pflichtversicherungsgesetzes vom 5. April 1965 (BGBl. I S. 213) in der jeweils 

geltenden Fassung, 
f. umweltschützende Vorschriften, dabei insbesondere des Bundes-Immissionsschutzge-

setzes oder solche der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung in ihren jeweils geltenden 
Fassungen. 

 
Beim Straßenpersonenverkehr mit Kraftomnibussen gelten der Unternehmer und der Verkehrsleiter 
als zuverlässig im Sinne des § 3 Abs. 1a des Personenbeförderungsgesetzes, wenn keine hinreichenden 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
 

1. bei der Führung des Unternehmens gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen oder  
2. bei dem Betrieb des Unternehmens die Allgemeinheit geschädigt oder gefährdet wird.  

 
Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen der Unternehmer und der Verkehrsleiter in der Regel nicht, 
wenn sie wegen eines schwersten Verstoßes gegen Gemeinschaftsvorschriften im Sinne des Anhangs IV 
der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009  
 
1. rechtskräftig verurteilt worden sind oder  
2. ein gegen sie ergangener Bußgeldbescheid unanfechtbar geworden ist.  

 
Liste der schwersten Verstöße gemäß Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a – „Die sieben Todsünden“ 
 
1. a) Überschreitung der 6-tägigen oder 14-tägigen Höchstlenkzeiten um 25 % oder mehr 
 b) Während der täglichen Arbeitszeit Überschreitung der maximalen Tageslenkzeit um 50 % oder 
    mehr ohne Pause oder ohne ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 4,5 Stunden. 

2. Fehlender Fahrtenschreiber und/oder fehlender Geschwindigkeitsbegrenzer oder Verwendung einer 
betrügerischen Vorrichtung, durch die die Aufzeichnungen des Kontrollgeräts und/oder der Ge-
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schwindigkeitsbegrenzer verändert werden können, oder Fälschung der Schaublätter oder der vom 
Fahrtenschreiber und/oder von der Fahrerkarte heruntergeladenen Daten. 

3. Fahren ohne gültigen Nachweis der technischen Überwachung, falls ein solches Dokument nach 
dem Gemeinschaftsrecht vorgeschrieben ist, und/oder sehr schwer wiegende Mängel u. a. an Brems-
system, Lenkanlage, Rädern/Reifen, Federung oder Fahrgestell, die eine solche unmittelbare Gefahr 
für die Verkehrssicherheit darstellen würden, dass die Stilllegung des Fahrzeugs verfügt wird. 

4. Beförderung gefährlicher Güter, deren Beförderung verboten ist oder die mit verbotenen oder nicht 
zugelassenen Mitteln zur Verwahrung oder ohne entsprechende Gefahrgutkennzeichnung am Fahr-
zeug befördert werden, von der eine solche Gefahr für Menschenleben und Umwelt ausgeht, dass 
die Stilllegung des Fahrzeugs verfügt wird. 

5. Beförderung von Personen oder Waren ohne gültigen Führerschein oder durch ein Unternehmen, 
das nicht im Besitz einer gültigen Gemeinschaftslizenz ist. 

6. Verwendung einer gefälschten Fahrerkarte, einer Karte eines anderen Fahrers oder einer Karte, die 
auf der Grundlage falscher Angaben und/oder gefälschter Dokumente erlangt worden ist. 

7. Güterbeförderung unter Überschreitung der zulässigen Gesamtmasse um 20 % oder mehr bei Fahr-
zeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 12 Tonnen und um 25 % oder mehr bei 
Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 12 Tonnen. 

 
Anhaltspunkte für die Unzuverlässigkeit des Unternehmens oder des Verkehrsleiters sind des Weiteren 
 

1. rechtskräftige Verurteilungen wegen schwerer Verstöße gegen strafrechtliche Vorschriften, 
 

2. schwere Verstößen gegen 
a) Vorschriften des Güterkraftverkehrsgesetzes oder die auf diesem Gesetz beruhenden 

Rechtsverordnungen, 
b) arbeits- oder sozialrechtliche Pflichten,  
c) Vorschriften, die im Interesse der Verkehrs- und Betriebs- oder Lebensmittelsicher-

heit erlassenen wurden, insbesondere gegen die Vorschriften des Straßenverkehrsge-
setzes, der Straßenverkehrs-Ordnung oder der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, 

d) die abgabenrechtlichen Pflichten, die sich aus unternehmerischer Tätigkeit ergeben, 
e) § 1 des Pflichtversicherungsgesetzes vom 5. April 1965 (BGBl. I S. 213) in der jeweils 

geltenden Fassung, 
f) Umwelt schützende Vorschriften, dabei insbesondere des Bundes-Immissionsschutz-

rechts oder gegen 
g) Vorschriften des Handels- und Insolvenzrechts. 

 
 
Folgende Unterlagen sind bei der Antragstellung vorzulegen: 
 
• Polizeiliches Führungszeugnis, 
 
• Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, 
 
• Auskunft aus dem Verkehrszentralregister. 
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Die Verkehrsunternehmensdatei 
Ab Frühjahr 2012 führt das Bundesamt für Güterkraftverkehr ein elektronisches Zentralregister für 
Güter- und Personenkraftverkehrsunternehmen: die Verkehrsunternehmensdatei, kurz VUDat. Im Zuge 
einer engeren Zusammenarbeit auf europäischer Ebene im Bereich des Güter- und 
Personenkraftverkehrs ist fortan jeder Mitgliedstaat verpflichtet, ein zentrales elektronisches Register 
sämtlicher Kraftverkehrsunternehmen zu betreiben, die im Inland zur Ausübung des Berufs des Güter- 
und Personenkraftverkehrsunternehmers zugelassen wurden.  
 
Wichtig: Personenkraftverkehrsunternehmen werden in diesem Zusammenhang definiert als 
Unternehmen, die 

• eine der Öffentlichkeit oder  
• bestimmten Benutzergruppen angebotene Personenbeförderung  

gegen Entgelt 
• der beförderten Person oder  
• des Veranstalters der Beförderung  

ausführen, und zwar mit Kraftfahrzeugen, welche nach ihrer Bauart und ihrer Ausstattung geeignet und 
dazu bestimmt sind, einschließlich des Fahrers mehr als neun Personen zu befördern. 
 
In der VUDat werden allgemeine Informationen zu diesen im Inland ansässigen 
Straßenverkehrsunternehmen gespeichert. Konkret sind dies 

1. Name und Rechtsform des Unternehmens; 
2. Anschrift der Niederlassung; 
3. Namen der Verkehrsleiter, die zur Erfüllung der Voraussetzungen hinsichtlich Zuverlässigkeit 

und fachlicher Eignung benannt wurden, oder gegebenenfalls Name eines rechtlichen Vertre-
ters; 

4. Art der Zulassung, Zahl der erfassten Fahrzeuge und gegebenenfalls laufende Nummer der 
Gemeinschaftslizenz und der beglaubigten Kopien; 

5. Zahl, Kategorie und Art schwerwiegender Verstöße, die in den vorangehenden zwei Jahren zu 
einer Verurteilung oder einer Sanktion geführt haben [vgl. Übersicht über die nach EU-Recht 
definierten "schwersten Verstöße“ auf Seite 12 f. dieser Broschüre]; 

6. Namen der Personen, die für ungeeignet erklärt wurden, die Verkehrstätigkeiten eines Unter-
nehmens zu leiten, solange die Zuverlässigkeit der betreffenden Person nicht wiederhergestellt 
ist, sowie einschlägige Rehabilitationsmaßnahmen. 

Den europarechtlichen Vorgaben entsprechend werden gewisse Inhalte der Verkehrsunternehmensdatei 
über das Internet allgemein zugänglich sein. 
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Finanzielle Leistungsfähigkeit 
Die finanzielle Leistungsfähigkeit ist gewährleistet, wenn die zur Aufnahme und ordnungsgemäßen 
Führung des Betriebes erforderlichen finanziellen Mittel verfügbar sind und keine erheblichen Rück-
stände an Steuern oder an Beiträgen zur Sozialversicherung bestehen.  
 
Bei der Prüfung des notwendigen Eigenkapitals sind folgende Merkmale maßgebend: 
 
• verfügbare Finanzmittel einschließlich Bankguthaben sowie mögliche Überziehungskredite und Dar-

lehen, 
• als Sicherheit verfügbare Mittel und Vermögensgegenstände, 
• Betriebskapital, 
• Kosten einschließlich der Erwerbskosten oder Anzahlung für Kraftfahrzeuge, Grundstücke, Gebäude, 

Anlagen und Ausrüstungen, 
• Belastung des Betriebsvermögens insbesondere mit Pfandrechten, Grundpfandrechten, Sicherungs- 

oder Vorbehaltseigentum. 

 
Die finanzielle Leistungsfähigkeit ist insbesondere nicht gegeben, wenn 
 
• erhebliche Rückstände an Steuern oder an Beiträgen zur Sozialversicherung bestehen, die aus unter-

nehmerischer Tätigkeit geschuldet werden, 
 
• das Eigenkapital zuzüglich der Reserven des Unternehmens  

− beim Verkehr mit Kraftomnibussen  
a. weniger als 9.000 Euro für das erste Fahrzeug oder  
b. weniger als 5.000 Euro für jedes weitere Fahrzeug beträgt, 

− beim Verkehr mit Pkw  
a. weniger als 2.250 Euro für das erste Fahrzeug oder  
b. weniger als 1.250 Euro für jedes weitere Fahrzeug beträgt. 

beträgt. 
 
Folgende Bescheinigungen sind bei der Antragstellung einzureichen: 
 

1. Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes 
2. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Gemeinde 
3. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Träger der Sozialversicherung 
4. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft 

 
Bitte beachten Sie, dass die Stichtage dieser Bescheinigungen zum Zeitpunkt der Antragstellung 
nicht länger als drei Monate zurückliegen dürfen. 

 
Des Weiteren ist einzureichen  
 

5. eine Eigenkapitalbescheinigung ausgestellt von einem Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buchprü-
fer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten, einem Fachanwalt für Steuerrecht, von einer Wirt-
schaftsprüfungs-, Buchführungs- oder Steuerberatungsgesellschaft oder von einem Kreditinsti-
tut. 

 
Bitte beachten Sie, dass der Stichtag der Eigenkapitalbescheinigung zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung nicht länger als zwölf Monate zurück liegen darf. 



 

 

    16 

Anhang I 
 

Aktuelle Entwurfsfassung der Berufszugangsverordnung für den Straßen-
personenverkehr (PBZugV) – Stand: 06.09.20111 
 
Auf Grund des § 57 Absatz 1 Nummer 4 in Verbindung mit § 13 Absatz 1 des 
Personenbeförderungsgesetzes, von denen § 57 Absatz 1 durch Artikel 248 Nummer 5 Buchstabe a der 
Verordnung vom 29. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2785) und § 13 Absatz 1 durch Artikel 1 Nummer 1 des 
Gesetzes vom 14. August 2006 (BGBl. I 1962) geändert worden ist, und auf Grund des § 17 des 
Güterkraftverkehrsgesetzes, der zuletzt durch Artikel 295 Nummer 1 der Verordnung vom 31. Oktober 
2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und 
Stadtentwicklung: 
 

Artikel 1 

Die Berufszugangsverordnung für den Straßenpersonenverkehr vom 15. Juni 2000 (BGBl. I S. 851), die 
zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 8. November 2007 (BGBl. I S. 2569) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
 

§ 1 
Persönliche Zuverlässigkeit 

(1) Der Unternehmer und die zur Führung der Geschäfte bestellten Personen gelten als zuverlässig im 
Sinne des § 13 Abs. 1 Nr. 2 des Personenbeförderungsgesetzes, wenn keine hinreichenden Anhaltspunk-
te dafür vorliegen, dass bei der Führung des Unternehmens die für den Straßenpersonenverkehr gelten-
den Vorschriften missachtet oder die Allgemeinheit bei dem Betrieb des Unternehmens geschädigt oder 
gefährdet werden. Anhaltspunkte für die Unzuverlässigkeit des Unternehmers oder der für die Führung 
der Geschäfte bestellten Person sind insbesondere 
 
1. rechtskräftige Verurteilungen wegen schwerer Verstöße gegen strafrechtliche Vorschriften, 
 
2. schwere Verstößen gegen 

 
a) Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes oder die auf diesem Gesetz beruhenden Rechts-

verordnungen, 
 
b) arbeits- oder sozialrechtliche Pflichten, insbesondere gegen die Vorschriften über die Lenk- und 

Ruhezeiten des Fahrpersonals, 
 
c) Vorschriften, die im Interesse der Verkehrs- und Betriebssicherheit erlassenen wurden, insbe-

sondere gegen die Vorschriften des Straßenverkehrsgesetzes, der Straßenverkehrs-Ordnung oder 
der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, 

 

                                                 

1
 Anmerkung: Seit 4. Dezember 2011 gelten die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die 

Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG. Sie ist 

Grundlage für die Umsetzung in nationales Recht. Die endgültige Umsetzung in die nationale Zugangsver-

ordnung steht noch aus. Sie wird voraussichtlich im Februar 2012 verabschiedet.  
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d) die abgabenrechtlichen Pflichten, die sich aus unternehmerischer Tätigkeit ergeben, 
 
e) § 1 des Pflichtversicherungsgesetzes vom 5. April 1965 (BGBl. I S. 213) in der jeweils geltenden 

Fassung, 
 
f) umweltschützende Vorschriften, dabei insbesondere des Bundes-Immissionsschutzgesetzes oder 

solche der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung in ihren jeweils geltenden Fassungen. 
 
(2) Beim Verkehr mit Kraftomnibussen sind der Unternehmer und der Verkehrsleiter im Sinne des 
Artikels 4 der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. 
Oktober 2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des 
Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates (ABl. L 300 vom 
14.11.2009 S. 51) zuverlässig im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009, wenn keine 
Tatsachen dafür vorliegen, dass 
 
1. bei der Führung des Unternehmens gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen 
 
oder 
2. bei dem Betrieb des Unternehmens die Allgemeinheit geschädigt oder gefährdet wird. 

 
Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen der Unternehmer und der Verkehrsleiter in der Regel nicht, 
wenn sie wegen eines schwersten Verstoßes gegen Gemeinschaftsvorschriften im Sinne des Anhangs IV 
der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 
 
1. rechtskräftig verurteilt wurden oder 

 
2. ein gegen sie ergangener Bußgeldbescheid unanfechtbar geworden ist. 

 
Darüber hinaus können der Unternehmer und der Verkehrsleiter insbesondere dann unzuverlässig sein, 
wenn eine rechtskräftige Verurteilung oder ein unanfechtbarer Bußgeldbescheid vorliegt 
 
1. wegen eines schwerwiegenden Verstoßes gegen Gemeinschaftsvorschriften im Sinne des Artikels 6 

Absatz 1 Unterabsatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 in einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 

 
2. wegen eines schweren Verstoßes gegen strafrechtliche Vorschriften oder 

 
3. wegen eines schweren Verstoßes gegen 

 
a) Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes oder der auf diesem Gesetz beruhenden 

Rechtsverordnungen, 
 

b) arbeits- oder sozialrechtliche Pflichten, 
 

c) Vorschriften, die im Interesse der Verkehrs- und Betriebsicherheit erlassen wurden, insbesondere 
gegen die Vorschriften des Straßenverkehrsgesetzes, der Straßenverkehrs-Ordnung oder der 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, 

 
d) die abgabenrechtlichen Pflichten, die sich aus unternehmerischer Tätigkeit ergeben, 
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e) § 1 des Pflichtversicherungsgesetzes vom 5. April 1965 (BGBl. I S. 213) in der jeweils geltenden 
Fassung, 

 
f) umweltschützende Vorschriften, insbesondere des Abfall- und Immissionsschutzrechts oder 

 
g) Vorschriften des Handels- und Insolvenzrechts. 

 
(3) Zur Prüfung, ob Verstöße vorliegen, kann die Genehmigungsbehörde Bescheinigungen in 
Steuersachen der Finanzämter sowie Unbedenklichkeitsbescheinigungen anderer öffentlicher Stellen und 
Auszüge aus Registern, in denen derartige Verstöße registriert sind, von dem Antragsteller verlangen 
oder mit dessen Einverständnis anfordern. 
 

§ 2 

Finanzielle Leistungsfähigkeit 
(1) Die finanzielle Leistungsfähigkeit im Sinne des § 13 Abs. 1 Nr. 1 des Personenbeförderungsgesetzes 
ist als gewährleistet anzusehen, wenn die finanziellen Mittel verfügbar sind, die zur Aufnahme und ord-
nungsgemäßen Führung des Betriebes erforderlich sind. Sie ist zu verneinen, wenn 
 
1. die Zahlungsfähigkeit nicht gewährleistet ist oder erhebliche Rückstände an Steuern oder an Bei-

trägen zur Sozialversicherung bestehen, die aus unternehmerischer Tätigkeit geschuldet werden; 
 
2. beim Verkehr mit Taxen und Mietwagen das Eigenkapital und die Reserven des Unternehmens we-

niger betragen als ein Viertel der in Artikel 7 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 
genannten Beträge je eingesetztem Fahrzeug. 

 
(2) Die finanzielle Leistungsfähigkeit wird durch Vorlage folgender Bescheinigungen nachgewiesen: 
 
1. von Bescheinigungen in Steuersachen des Finanzamtes sowie Unbedenklichkeitsbescheinigungen, 

der Gemeinde, der Träger der Sozialversicherung und der Berufsgenossenschaft, wobei die Stichta-
ge dieser Bescheinigungen zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht länger als drei Monate zurück-
liegen dürfen, sowie 

 

2. einer Eigenkapitalbescheinigung eines Wirtschaftsprüfers, vereidigten Buchprüfers, Steuerberaters, 
Steuerbevollmächtigten, Fachanwalts für Steuerrecht, einer Wirtschaftsprüfungs-, Buchführungs- 
oder Steuerberatungsgesellschaft oder eines Kreditinstitutes nach dem Muster der Anlage 1. Ist das 
Unternehmen nach § 316 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs von einem Abschlussprüfer geprüft wor-
den, bedarf es der Bescheinigung des Abschlussprüfers, der den Jahresabschluss geprüft hat. Bei 
Unternehmen des Taxen- und Mietwagenverkehrs, die keinen Jahresabschluss vorlegen können, ist 
eine von den vorgenannten Stellen bestätigte Vermögensübersicht vorzulegen. Der Stichtag der Ei-
genkapitalbescheinigung oder der Vermögensübersicht darf zum Zeitpunkt der Antragstellung 
nicht länger als ein Jahr zurückliegen. 

 
Der Zeitpunkt der Antragstellung im Sinne der Nummer 1 und 2 ist der Zeitpunkt, zu dem der Behörde 
sämtliche Antragsunterlagen einschließlich der erforderlichen Nachweise vorliegen. 
 
(3) Als Reserven können dem nach Absatz 2 Nr. 2 nachgewiesenen Eigenkapital hinzugerechnet werden: 
 
1. die nicht realisierten Reserven in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen ihrem Buch- und ihrem 

Verkehrswert, 
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2. Darlehen sowie Bürgschaften, so weit sie in einer Krise des Unternehmens nach der Überschul-
dungsbilanz wie Eigenkapital zur Befriedigung der Unternehmensgläubiger zur Verfügung stehen, 
insbesondere Darlehen oder Bürgschaften, so weit für sie ein Rangrücktritt erklärt worden ist, 

 
3. der Verkehrswert der im Privatvermögen eines persönlich haftenden Unternehmers vorhandenen 

Vermögensgegenstände, so weit sie unbelastet sind, und 
 

4. die zu Gunsten des Unternehmens beliehenen Gegenstände des Privatvermögens der Gesellschafter 
von Personengesellschaften in Höhe der Beleihung. 

 
Der Nachweis über das Vorliegen der Nummern 1 bis 4 ist zu erbringen durch Vorlage einer Bescheini-
gung eines Wirtschaftsprüfers, vereidigten Buchprüfers, Steuerberaters, Steuerbevollmächtigten, Fachan-
walts für Steuerrecht, einer Wirtschaftsprüfungs-, Buchführungs- oder Steuerberatungsgesellschaft oder 
eines Kreditinstituts nach dem Muster der Anlage 2 (Zusatzbescheinigung). Absatz 2 Nr. 2 Satz 2 und 3 
gelten entsprechend 
 
(4) Im Zweifelsfall kann die zuständige Behörde verlangen, dass der Antragsteller ihr diejenigen Unter-
lagen vorlegt, auf Grund derer die Eigenkapitalbescheinigung oder die Vermögensübersicht im Sinne 
des Absatzes 2 Nr. 2 und die Zusatzbescheinigung im Sinne des Absatzes 3 Satz 2 erstellt wurden. 
 
(5) Beim Verkehr mit Kraftomnibussen besitzt der Unternehmer die erforderliche finanzielle 
Leistungsfähigkeit, wenn er die Voraussetzungen des Artikels 7 der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 
erfüllt. 
 

§ 3 
Fachliche Eignung 

(1) Beim Verkehr mit Kraftomnibussen ist fachlich geeignet im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 
Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009, wer über die Kenntnisse verfügt, die zur 
ordnungsgemäßen Führung eines Straßenpersonenverkehrsunternehmens erforderlich sind, und zwar 
auf den jeweiligen Sachgebieten, die im Anhang I Teil I der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 in der 
jeweils geltenden Fassung aufgeführt sind. 
 
(2) Für die fachliche Eignung nach § 13 Absatz 1 Nummer 3 des Personenbeförderungsgesetzes gilt 
Absatz 1 im Hinblick auf die Vorschriften zum Personenkraftverkehr entsprechend. Dabei ist Artikel 8 
Absatz 1 Satz 1 bis 3 der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 mit zu berücksichtigen. Abweichend davon 
ergeben sich die für den Taxen- und Mietwagenverkehr erforderlichen Kenntnisse aus Anlage 3. 
 

§ 4 
Fachkundeprüfung 

(1) Die fachliche Eignung im Sinne des § 3 wird durch eine Prüfung nachgewiesen, die sich aus zwei 
schriftlichen und gegebenenfalls einem ergänzenden mündlichen Prüfungsteil zusammensetzt. 
 
(2) Die schriftlichen Teilprüfungen bestehen aus Multiple-Choice-Fragen und schriftlichen Fragen mit 
direkter Antwort sowie aus schriftlichen Übungen/Fallstudien. Die Mindestdauer für jede schriftliche 
Teilprüfung beträgt zwei Stunden. Die Mindestdauer für jede schriftliche Teilprüfung für den Taxen- 
und Mietwagenverkehr beträgt abweichend von Satz 2 eine Stunde. 
 
(3) Es ist eine Gesamtpunktzahl zu bilden, die wie folgt auf die Prüfungsteile aufzuteilen ist: 
schriftliche Fragen zu 40 Prozent 
schriftliche Übungen/Fallstudien zu 35 Prozent 
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mündliche Prüfung zu 25 Prozent. 
 
(4) Die Prüfung ist bestanden, wenn der Bewerber mindestens 60 Prozent der möglichen Gesamtpunkte-
zahl erreicht hat, wobei der in jeder Teilprüfung erzielte Punkteanteil nicht unter 50 Prozent der jeweils 
möglichen Punktezahl liegen darf. Anderenfalls ist die Prüfung nicht bestanden. 
 
(5) Die mündliche Prüfung entfällt, wenn die schriftliche Prüfung nicht bestanden ist. Sie entfällt eben-
falls, wenn der Bewerber bereits in den schriftlichen Teilprüfungen mindestens 60 Prozent der mögli-
chen Gesamtpunktezahl erzielt hat. 
 
(6) Bewerbern, die die Prüfung bestanden haben, wird eine Bescheinigung nach dem Muster des 
Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 in der jeweils geltenden Fassung erteilt. Diese 
Bescheinigung ist auf Papier mit Spezialfasern, die unter UV-Licht sichtbar werden, zu erteilen, sowie 
mit einer Seriennummer und einer Ausgabenummer zu versehen. Die Bescheinigung für den Taxen- und 
Mietwagenverkehr wird nach dem Muster der Anlage 5 erteilt. 
 
(7) Die Prüfung und die Bewertung der Prüfungsleistungen erfolgen durch die Industrie- und 
Handelskammern auf Grund einer Prüfungsordnung unter Beachtung der Verordnung (EG) Nr. 
1071/2009 in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere von Teil II des Anhangs I dieserVerordnung. 

 
(8) Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstige Befähigungsnachweise für die Beförderung von Personen 
im Straßenverkehr, die natürlichen Personen und Gesellschaften aus anderen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union erteilt wurden, werden von der Genehmigungsbehörde in unmittelbarer Anwendung der 
Artikel 8 bis 10 und unter Beachtung der Maßnahmen zur Förderung der Niederlassungsfreiheit nach 
Artikel 12 der Richtlinie 96/26/EG in der jeweils geltenden Fassung anerkannt. Beim Verkehr mit 
Kraftomnibussen richten sich die Voraussetzungen bezüglich der Anforderungen der fachlichen Eignung 
nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009. Die Bescheinigung nach dem Muster des Anhangs 
III der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 in der jeweils geltenden Fassung, die Bewerbern, die die Prüfung 
bestanden haben, erteilt wird, ist auf Papier mit Spezialfasern, die unter UV-Licht sichtbar werden, zu 
erteilen, sowie mit einer Seriennummer und einer Ausgabenummer zu versehen. Die Absätze 2 bis 5 und 
7 sind mit Ausnahme des Absatzes 2 Satz 3 entsprechend anzuwenden. 

 
§ 5 

Prüfungsausschuss 
(1) Die Prüfung wird vor der zuständigen Industrie- und Handelskammer abgelegt, die einen Prüfungs-
ausschuss errichtet. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus einem Vorsitzenden und mindestens einem Beisitzer. Für jedes 
Mitglied soll mindestens ein Vertreter bestellt werden. Ein Beisitzer soll in einem Unternehmen des Stra-
ßenpersonenverkehrs der jeweiligen Prüfungssparte tätig sein. 
 
(3) Die Industrie- und Handelskammer bestellt die Mitglieder des Prüfungsausschusses und ihre Vertre-
ter. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses und sein Vertreter sollen zur Vollversammlung der Indu-
strie- und Handelskammer wählbar oder bei einer Industrie- und Handelskammer beschäftigt sein. Bei-
sitzer und ihre Vertreter sollen auf Vorschlag der Fachverbände des Verkehrsgewerbes bestellt werden. 
Die Fachverbände sollen zu Beisitzern und deren Vertretern mindestens doppelt so viele Personen vor-
schlagen, wie bestellt werden. 
 
(4) Bei Bedarf muss der Prüfungsausschuss der Industrie- und Handelskammer mindestens einmal im 
Vierteljahr einen Prüfungstermin festsetzen. Zuständig ist der Prüfungsausschuss, in dessen 
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Zuständigkeitsbereich der Bewerber seinen Wohnsitz hat. Hat der Bewerber seinen Wohnsitz im Aus-
land, ist die nächstgelegene Industrie- und Handelskammer zuständig. Der Bewerber kann mit seiner  
Zustimmung an den Prüfungsausschuss einer anderen Industrie- und Handelskammer verwiesen wer-
den, wenn innerhalb eines Vierteljahres weniger als drei Bewerber zur Prüfung anstehen oder dem Be-
werber andernfalls wirtschaftliche Nachteile entstehen. 
 
(5) Abweichend von Absatz 4 Satz 3 ist beim Verkehr mit Kraftomnibussen – soweit der Bewerber in 
Deutschland arbeitet – die Industrie- und Handelskammer zuständig, in deren Zuständigkeitsbereich der 
Bewerber arbeitet. 
 

§ 6 
Gleichwertige Abschlussprüfungen 

(1) Die oberste Landesverkehrsbehörde kann nach Anhörung der übrigen obersten Landesverkehrsbehör-
den und der Industrie- und Handelskammern andere Abschlussprüfungen als die Fachkundeprüfung 
nach § 4 anerkennen, wenn die erforderlichen Kenntnisse auf den Sachgebieten, die sich aus § 3 erge-
ben, Gegenstand der Abschlussprüfung sind. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen gibt die Bezeichnung der anerkannten Abschlussprüfungen auf Antrag der obersten Landesver-
kehrsbehörde im Verkehrsblatt bekannt. 
 
(2) Die nach § 5 Absatz 4 oder 5 zuständige Industrie- und Handelskammer stellt dem Inhaber eines 
nach Absatz 1 anerkannten Abschlusses auf Antrag eine Bescheinigung nach dem Muster des Anhangs 
III der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 in der jeweils geltenden Fassung aus. § 4 Absatz 6 Satz 2 und 3 
gilt entsprechend.“ 
 
(3) Die in § 5 Abs. 4 bezeichnete zuständige Industrie- und Handelskammer stellt dem Inhaber eines 
nach Absatz 1 oder 2 anerkannten Abschlusses auf Antrag eine Fachkundebescheinigung aus dem Mus-
ter der Anlage 4 oder 5. 

 

§ 7 

Anerkennung leitender Tätigkeit 
(1) Die fachliche Eignung kann auch durch eine mindestens fünfjährige leitende Tätigkeit in einem Un-
ternehmen nachgewiesen werden, das Straßenpersonenverkehr betreibt. Zur Führung eines Unterneh-
mens des Taxen- und Mietwagenverkehrs ist eine mindestens dreijährige leitende Tätigkeit in einem sol-
chen Unternehmen nachzuweisen. Die Tätigkeit muss die zur ordnungsgemäßen Führung eines Straßen-
personenverkehrsunternehmens erforderlichen Kenntnisse auf den Sachgebieten vermittelt haben, die 
sich aus § 3 ergeben. Das Ende dieser Tätigkeit darf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht länger als 
zwei Jahre zurückliegen. 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 werden beim Verkehr mit Kraftomnibussen Personen, die nachweisen 
können, dass sie in dem Zeitraum von 10 Jahren vor dem 04. Dezember 2009 ohne Unterbrechung ein 
Straßenpersonenverkehrsunternehmen in einem oder mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
geleitet haben (Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009), von der in Artikel 8 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 genannten Prüfung befreit. Die Tätigkeit muss die zur 
ordnungsgemäßen Führung eines Straßenpersonenverkehrsunternehmens erforderlichen Kenntnisse auf 
den jeweiligen Sachgebieten vermittelt haben, die sich aus dem Anhang I Teil I der Verordnung (EG) Nr. 
1071/2009 in der jeweils geltenden Fassung ergeben. 
 
(3) Die Prüfung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Voraussetzungen obliegt der Industrie- und 
Handelskammer, in deren Zuständigkeitsbereich das Unternehmen seinen Sitz oder seine Niederlassung 
hat. Der Bewerber hat der Kammer hierzu die zur Prüfung nach Satz 1 erforderlichen Unterlagen 
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vorzulegen. Reichen die Unterlagen zum Nachweis der fachlichen Eignung nicht aus, so kann die 
Kammer mit dem Bewerber ein ergänzendes Beurteilungsgespräch führen. Hält die Kammer den 
Bewerber für fachlich geeignet, so stellt sie eine Bescheinigung nach dem Muster des Anhangs III der 
Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 in der jeweils geltenden Fassung aus. § 4 Absatz 6 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend.“ 
 

§ 8 
– aufgehoben – 

 
 

§ 9 
Überwachung 

(1) Die zuständigen Behörden vergewissern sich regelmäßig und mindestens alle fünf Jahre, dass das 
Unternehmen die Berufszugangsvoraussetzungen nach § 13 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes in 
Verbindung mit dieser Verordnung noch erfüllt. Zu diesem Zweck kann sie die in den §§ 1 und 2 be-
zeichneten Auskünfte erneut einholen. Im Bereich des Taxen- und Mietwagenverkehrs vergewissern sich 
die zuständigen Behörden über das Vorliegen der Berufszugangsvoraussetzungen in den Fällen, in de-
nen Zweifel daran angezeigt sind, dass die Voraussetzungen noch vorliegen. 
 
(2) Die Behörde teilt dem Unternehmen das Ergebnis der Überprüfung nach Absatz 1 schriftlich mit. 
 
(3) Sollte die finanzielle Leistungsfähigkeit nach § 2 zum Zeitpunkt der Beurteilung nicht gegeben sein, 
die wirtschaftliche Lage des Unternehmens jedoch annehmen lassen, dass sie in absehbarer Zukunft auf 
der Grundlage eines Finanzplans erneut auf Dauer erfüllt werden kann, kann die zuständige Behörde ei-
ne Frist für den Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit einräumen, die die Dauer von sechs Mona-
ten nicht überschreiten darf. 
 
(4) Verfahren auf Erneuerung einer Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz ersetzen die 
Kontrolle nach Absatz 1, soweit dabei zugleich der Nachweis geführt wird, dass die 
Berufszulassungsvoraussetzungen insgesamt erfüllt sind. 
 
(5) Beim Verkehr mit Kraftomnibussen gelten die Artikel 12 und 13 der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009. 
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 gelten entsprechend. Verfahren auf Erneuerung der Gemeinschaftslizenz 
nach Artikel 4 oder 6 der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 ersetzen die Kontrolle nach Artikel 12 der 
Verordnung (EG) Nr. 1071/2009, soweit dabei zugleich der Nachweis geführt wird, dass die Berufszulas-
sungsvoraussetzungen insgesamt erfüllt sind. 

 
§ 10  

Anerkennung von ausländischen Berufsqualifikationen 
(1) Berufsqualifikationen, die in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder des Europäischen 
Wirtschaftsraumes erworben wurden, sind von der Genehmigungsbehörde in unmittelbarer Anwendung 
der Artikel 19 bis 21 der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 in der jeweils geltenden Fassung und der 
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22), insbesondere der Artikel 4, 5, 8, 10 
bis 16, 19, 50, 51 und 56, anzuerkennen. 
(2) Wird in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschafts-
raumes die Anerkennung einer im Inland erworbenen Berufsqualifikation beantragt, so arbeitet die Ge-
nehmigungsbehörde mit den zuständigen Behörden des anderen Staates zusammen und leistet Amtshil-
fe. Sie teilt diesen Behörden auf deren Ersuchen mit, ob im Inland eine rechtmäßige Niederlassung be-
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steht oder bestanden hat und ob strafrechtliche Verurteilungen oder andere Tatsachen vorliegen, die 
geeignet sind, Zweifel an der Zuverlässigkeit zu begründen. 
(3) Das Bundesamt für Güterverkehr unterrichtet die zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes gemäß Artikel 23 Absatz 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 1073/2009 über die ihm bekannt gewordenen Verstöße gegen die Vorschriften für das 
Personenkraftverkehrsgewerbe und gemäß Artikel 56 Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG über die ihm 
bekannt gewordenen strafrechtlichen Verurteilungen und andere Tatsachen, die geeignet sind, Zweifel 
an der Zuverlässigkeit des Unternehmens zu begründen. 
 

§ 11 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
 

Schlussformel 
 
 
 

Anlagen2

                                                 

2
 hier nicht wiedergegeben. 
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Anhang II 

 
Fachkundeprüfung – Übersicht über die Prüfungsinhalte 
 
A. Bürgerliches Recht 
 
Der Bewerber muss insbesondere 

1. die wichtigsten Verträge, die im Kraftverkehrsgewerbe üblich sind, sowie die sich daraus erge-
benden Rechte und Pflichten kennen; 

2. in der Lage sein, einen rechtsgültigen Beförderungsvertrag, insbesondere betreffend die Beför-
derungsbedingungen, auszuhandeln; 

3. eine Reklamation seines Auftraggebers über Schäden, die den Fahrgästen oder deren Gepäck 
bei einem Unfall während der Beförderung zugefügt werden, oder über Schäden aufgrund von 
Verspätungen sowie die Auswirkungen dieser Reklamation auf seine vertragliche Haftung 
analysieren können. 

 
B. Handelsrecht 
 
Der Bewerber muss insbesondere 

1. die Bedingungen und Formalitäten für die Ausübung des Berufs und die allgemeinen Kauf-
mannspflichten (Eintragung, Geschäftsbücher usw.) sowie die Konkursfolgen kennen; 

2. ausreichende Kenntnisse der Rechtsformen von Handelsgesellschaften sowie der Vorschriften 
für die Gründung und Führung dieser Gesellschaften besitzen. 

 
C. Sozialrecht 
 
Der Bewerber muss insbesondere 

1. die Aufgabe und die Arbeitsweise der verschiedenen Stellen kennen, die im Kraftverkehrsge-
werbe zur Wahrung der Arbeitnehmerinteressen tätig sind (Gewerkschaften, Betriebsräte, Per-
sonalvertreter, Arbeitsinspektoren usw.); 

2. die Verpflichtungen der Arbeitgeber im Bereich der sozialen Sicherheit kennen;  
3. die Regeln für Arbeitsverträge der einzelnen Arbeitnehmergruppen von Kraftverkehrsunter-

nehmen kennen (Form der Verträge, Verpflichtungen der Vertragsparteien, Arbeitsbedingun-
gen und -zeiten, bezahlter Jahresurlaub, Arbeitsentgelt, Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
usw.); 

4. die Regeln für die Lenk-, Ruhe- und Arbeitszeiten, insbesondere die Bestimmungen der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 3821/85, der Verordnung (EG) Nr. 561/2006, der Richtlinie 2002/15/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/22/EG sowie die Maß-
nahmen zur praktischen Durchführung dieser Verordnungen und Richtlinien kennen und 

5. die Regeln für die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer kennen, insbesondere je-
ne, die sich aus der Richtlinie 2003/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates erge-
ben. 

 
D. Steuerrecht 
 
Der Bewerber muss insbesondere die Vorschriften kennen für 

1. die Mehrwertsteuer auf Verkehrsleistungen; 
2. die Kraftfahrzeugsteuern; 
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3. die Steuern auf bestimmte Fahrzeuge, die im Güterkraftverkehr verwendet werden, sowie die 
Maut- und Benutzungsgebühren für bestimmte Verkehrswege; 

4. die Einkommensteuern. 

 
E. Kaufmännische und finanzielle Leitung des Unternehmens  
 
Der Bewerber muss insbesondere  

1. die rechtlichen und praktischen Bestimmungen für die Verwendung von Schecks, Wechseln, 
Eigenwechseln, Kreditkarten und anderen Zahlungsmitteln und -verfahren kennen; 

2. die verschiedenen Kreditformen (Bankkredite, Dokumentenkredite, Kautionen, Hypotheken, 
Leasing, Miete, Factoring usw.) sowie die damit verbundenen Kosten und Verpflichtungen 
kennen; 

3. wissen, was eine Bilanz ist und wie sie aufgebaut ist, und sie verstehen können; 
4. eine Gewinn- und Verlustrechnung lesen und verstehen können; 
5. die Finanz- und Rentabilitätslage des Unternehmens insbesondere aufgrund von Finanzkenn-

ziffern analysieren können; 
6. ein Budget ausarbeiten können; 
7. die Kostenbestandteile seines Unternehmens (fixe Kosten, variable Kosten, Betriebskosten, Ab-

schreibungen usw.) kennen und die Kosten je Fahrzeug, Kilometer, Fahrt oder Tonne berech-
nen können; 

8. einen Stellenplan für das gesamte Personal des Unternehmens und Arbeitspläne usw. aufstel-
len können; 

9. die Grundlagen des Marketings, der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, einschließlich Ver-
kaufsförderung für Verkehrsleistungen, der Erstellung von Kundenkarteien usw. kennen; 

10. die im Kraftverkehr üblichen Versicherungen mit ihrem Versicherungsschutz und ihren Ver-
pflichtungen kennen; 

11. die Telematikanwendungen im Straßenverkehr kennen; 
12. die Regeln für die Tarife und die Preisbildung im öffentlichen und privaten Personenverkehr 

anwenden können; 
13. die Regeln für die Ausstellung von Rechnungen für Personenkraftverkehrsleistungen anwen-

den können. 

 
F. Marktzugang 
 
Der Bewerber muss insbesondere  

1. die Regelungen für den gewerblichen Straßenverkehr, den Einsatz von Mietfahrzeugen, die 
Vergabe von Aufträgen an Subunternehmer, insbesondere die Vorschriften für die Ordnung 
des Gewerbes, den Zugang zum Beruf, die Genehmigungen zum inner- und außergemein-
schaftlichen Straßenverkehr sowie über Kontrollen und die Ahndung von Zuwiderhandlungen 
kennen; 

2. die Regelungen für die Gründung eines Kraftverkehrsunternehmens kennen; 
3. die erforderlichen Schriftstücke für die Erbringung von Kraftverkehrsleistungen kennen und 

Kontrollverfahren schaffen können, um sicherzustellen, dass zu jeder Beförderung ordnungs-
mäßige Schriftstücke insbesondere über das Fahrzeug, den Fahrer, das Beförderungsgut so-
wohl im Fahrzeug mitgeführt als auch im Unternehmen aufbewahrt werden; 

4. die Regeln für die Ordnung der Personenkraftverkehrsmärkte kennen; 
5. die Regeln für die Einrichtung von Personenkraftverkehrsdiensten kennen und Verkehrspläne 

aufstellen können. 
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G. Normen und technische Vorschriften 
 
Der Bewerber muss insbesondere  

1. die Regeln für Gewichte und Abmessungen der Fahrzeuge in den Mitgliedstaaten sowie die 
Verfahren für davon abweichende Beförderungen im Schwer- und Großraumverkehr kennen; 

2. je nach Bedarf des Unternehmens die Fahrzeuge und ihre Bauteile (Fahrgestell, Motor, Getrie-
be, Bremsanlagen usw.) auswählen können; 

3. die Formalitäten für die Erteilung der Typgenehmigung bzw. der Betriebserlaubnis, die Zulas-
sung und die technische Überwachung dieser Fahrzeuge kennen; 

4. wissen, welche Maßnahmen gegen Lärmbelastung und gegen Luftverschmutzung durch Kraft-
fahrzeugabgase getroffen werden müssen; 

5. Pläne für die regelmäßige Wartung der Fahrzeuge und ihrer Ausrüstung aufstellen können; 

 
H. Straßenverkehrssicherheit 
 
Der Bewerber muss insbesondere  

1. wissen, welche Qualifikationen für das Fahrpersonal erforderlich sind (Führerschei-
ne/Fahrerlaubnisse/Lenkberechtigungen, ärztliche Bescheinigungen, Befähigungszeugnisse 
usw.); 

2. durch Maßnahmen sicherstellen können, dass die Fahrer die Regeln, Verbote und Verkehrsbe-
schränkungen in den einzelnen Mitgliedstaaten (Geschwindigkeitsbegrenzungen, Vorfahrts-
rechte, Halte- und Parkverbote, Benutzung von Scheinwerfern und Leuchten, Straßenver-
kehrszeichen usw.) einhalten; 

3. Anweisungen an die Fahrer zwecks Überprüfung der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften 
für den Zustand der Fahrzeuge, der Ausrüstung und der Ladung sowie für sicherheitsbewuss-
tes Fahren ausarbeiten können; 

4. in der Lage sein, Anweisungen für das Verhalten bei Unfällen auszuarbeiten und geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um wiederholte Unfälle oder wiederholte schwerere Verkehrsverstö-
ße zu vermeiden; 

5. Verfahren für ordnungsgemäße Ladungssicherung durchführen können und die entsprechen-
den Techniken kennen; 

6. Grundkenntnisse der Straßengeografie der Mitgliedstaaten haben. 
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Anhang II 
 

Die obere Verkehrsbehörde – Adresse und Ansprechpartner 
Der Antrag auf Genehmigungserteilung für den Gelegenheits- oder Linienverkehr mit Kraftomnibussen 
(KOM) sowie für Sonderlinienverkehr mit Pkw ist in Schleswig-Holstein zu stellen bei dem 
 
Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein 
Betriebssitz Kiel 
Mercatorstraße 9 
24106 Kiel 
Tel.: (0431) 383-0 
Fax: (0431) 3832754 
E-Mail: poststelle-kiel@lbv-sh.landsh.de 
 
Internet: www.lbv-sh.de 
 
Terminvereinbarung nach vorheriger Absprache 
 
Ihre Ansprechpartner: 
Uwe Nissen 
Zuständig für den Bezirk der IHK zu Flensburg 
(Flensburg, Kreis Dithmarschen, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg) 
Tel.: (0431) 383-2407 
E-Mail: uwe.nissen@lbv-sh.landsh.de 
 
Iris Blumtritt  
Zuständig für den Bezirk der IHK zu Kiel 
(Kiel, Neumünster, Kreis Plön, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Kreis Pinneberg, Kreis Steinburg) 
Tel.: (0431) 383-2406 
E-Mail: iris.blumtritt@lbv-sh.landsh.de 
 
Wolfgang Goldmann -2405 (HL) 
Zuständig für den Bezirk der IHK zu Lübecke  
(Hansestadt Lübeck, Kreis Herzogtum Lauenburg, Kreis Segeberg, Kreis Stormarn, Kreis Ostholstein) 
Tel.: (0431) 383-2405 
E-Mail: wolfgang.goldmann@lbv-sh.landsh.de 
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Anhang III 
 

Die unteren Verkehrsbehörden – Adressen und Ansprechpartner 
Bei Gelegenheits- und Linienverkehr mit Pkw erfolgt die Antragstellung bei der jeweils zuständigen 
unteren Verkehrsbehörde (Kreis, kreisfreie Stadt). Maßgeblich hierfür ist der Betriebssitz des Unterneh-
mens. 
 

Bezirk der IHK zu Flensburg 

Stadt Flensburg 
Fachbereich 1 (Taxi- und Mietwagen) 
Rathausplatz 1 
24937 Flensburg 
 
Ihr Ansprechpartner:  
Heinz Marx 
Zi. 704/704a 
Telefon: (0461) 85-2674 
E-Mail: marx.heinz@stadt.flensburg.de 
 
Internet: www.flensburg.de 
 
Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr.  08.30 Uhr - 12.00 Uhr  
Do. nachm.  14.00 Uhr - 17.30 Uhr 
 
 
Kreis Dithmarschen 
Fachdienst Straßenverkehr 
Stettiner Str. 30 
25746 Heide 
 
Ihre Ansprechpartner:  
Hans-Joachim Günsel 
Zi. 014b (EG) 
Telefon: (0481) 97-1276 
E-Mail: hans-joachim-guensel@dithmarschen.de 
 
Ingrid Jessen 
Zi. 521 
Telefon: (0481) 97-1485 
E-Mail: ingrid.jessen@dithmarschen.de 
 
Internet: www.dithmarschen.de 
 
Öffnungszeiten: 
Mo. - Mi.  07.30 Uhr - 12.00 Uhr  
Do.  07.30 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Fr.   07.30 Uhr – 12.00 Uhr 
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Kreis Nordfriesland 
Amt für Recht und Sicherheit 
Verkehrsabteilung 
Marktstr. 6 
25813 Husum 
 
Ihre Ansprechpartnerin:  
Susanne Richardsen 
Zi. 26 
Telefon: (04841) 67-213 
E-Mail: susanne.richardsen@nordfriesland.de 
 
Internet: www.nordfriesland.de 
 
Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr.  08.30 Uhr - 12.00 Uhr  
Mo. - Do.  14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
 
 
Kreis Schleswig-Flensburg 
Straßenverkehrsbehörde 
Flensburger Str. 7 
24837 Schleswig 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Sven Detjens 
Zi. U39 
Telefon: (04621) 87-262 
E-Mail: sven.detjens@schleswig-flensburg.de 
 
Internet: www.schleswig-flensburg.de 
 
Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr.  08.30 Uhr - 12.00 Uhr  
Do.  08.30 Uhr – 12.00 Uhr und 15.00 Uhr – 17.00 Uhr 
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Bezirk der IHK zu Kiel 

Landeshauptstadt Kiel 
Straßenverkehrsbehörde 
Saarbrückenstr. 147 
24113 Kiel 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Michael Steinicke 
Zi. 22 
Telefon: (0431) 901-2013 
E-Mail: m.steinicke@kiel.de 
 
Internet: www.kiel.de 
 
Öffnungszeiten: 
Mo. – Mi. 07.30 Uhr - 13 Uhr 
Do.  07.30 Uhr - 18 Uhr  
Fr.  07.30 Uhr - 12 Uhr 
 
 
Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Straßenverkehrsbehörde 
Fachdienst 2.3 Verkehr 
Kaiserstr. 8 
24768 Rendsburg 
 
Ihre Ansprechpartnerinnen: 
Britta Suttkus 
Zi. 59 
Telefon: (04331) 202-260 
E-Mail: britta.suttkus@kreis-rd.de 
 
Andrea Schmidt 
Zi. 59 
Telefon: (04331) 202-466 
E-Mail: andrea.schmidt@kreis-rd.de 
 
Internet: www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de 
 
Öffnungszeiten: 
Mo. 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Di.  08.00 Uhr – 12.00 Uhr und 14.00 Uhr – 17.30 Uhr 
Mi.  07.15 Uhr – 12.00 Uhr 
Do.  08.00 Uhr – 12.00 Uhr und 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Fr.  08.00 Uhr – 12.00 Uhr 
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Stadt Neumünster 
Sachgebiet 3 
Straßenverkehrsangelegenheiten 
Plöner Str. 25-29 
24534 Neumünster 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Jens Dittebrandt 
Zi. 105 
Telefon: (04321) 942-2796 
E-Mail: jens.dittebrandt@neumuenster.de 
 
Internet: www.neumuenster.de 
 
Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. 08.00 Uhr - 12.00 Uhr 
Do.  14.30 Uhr - 17.30 Uhr 
 
 
Kreis Plön 
Verkehrsaufsicht 
Hamburger Str. 17 - 18 
24306 Plön 
 
Ihre Ansprechpartner: 
Otto Martens 
Zi. 204 
Telefon: (04522) 743-341 
E-Mail: otto.martens@kreis-ploen.de 
 
Brigitte Lorenzen 
Zi. 206 
Telefon: (04522) 743-345 
E-Mail: brigitte.lorenzen@kreis-ploen.de 
 
Internet: www.kreis-ploen.de 
 
Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. 08.00 Uhr - 12.00 Uhr 
Di.  14.30 Uhr - 17.30 Uhr 
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Kreis Pinneberg 
Fachdienst Straßenbau und Verkehrssicherheit 
Flensburger Str. 1a 
25421 Pinneberg 
 
Ihre Ansprechpartnerin: 
Sabine Kraft 
Zi. 13 
Telefon: (04101) 7095-53 
E-Mail: s.kraft@kreis-pinneberg.de 
 
Internet: www.kreis-pinneberg.de 
 
Öffnungszeiten 
Mo. – Fr. 07.30 Uhr - 12.00 Uhr 
Di  07.30 Uhr - 12.00 Uhr  und 14.00 Uhr - 17.30 Uhr 
 
 
Kreis Steinburg 
Viktoriastr. 16-18 
25524 Itzehoe 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Reimer Martens 
Zi. 109 
Telefon: (04821) 69-503 
E-Mail: r.martens@steinburg.de 
 
Internet: www.steinburg.de 
 
Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. 08.00 Uhr - 12.00 Uhr 
Mi.  14.30 Uhr - 15.45 Uhr 
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Bezirk der IHK zu Lübeck 

Hansestadt Lübeck 
Verkehrsangelegenheiten 
Bereich 3.327.3  
Meesenring 7 
23539 Lübeck 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Peter Mentis 
Zi. 1 
Tel.: (0451) 122-3334 
E-Mail: peter.mentis@luebeck.de 
 
Internet: www.luebeck.de 
 
Öffnungszeiten: 
Mo. und Di.  08.00 Uhr - 14.00 Uhr  
Do.  08.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Fr.   08.00 Uhr - 12.00 Uhr. 
 
 
Kreis Ostholstein 
Fachdienst Straßenverkehr 
Bürgermeister-Steenbock-Str. 20 
23701 Eutin 
 
Ihre Ansprechpartnerin: 
Claudia Leibrandt 
Tel.: (04521) 788-831 
Mail: c.leibrandt@kreis-oh.de 
 
Internet: www.kreis-oh.de 
 
Öffnungszeiten: 
Mo. – Mi.  07.30 Uhr - 11.30 Uhr 
Do.  07.30 Uhr - 17.30 Uhr  
Fr.   07.30 Uhr - 11.30 Uhr 
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Kreis Segeberg 
Straßenverkehrsbehörde 
Waldemar-von-Mohl-Straße 2 
23795 Bad Segeberg 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Siegmar Packleppa 
Zi. 15 
Tel.: (04551) 951-436 
E-Mail: siegmar.packleppa@kreis-segeberg.de 
 
Internet: www.segeberg.de 
 
Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr.  08.30 Uhr - 12.00 Uhr 
Di. und Do.  08.30 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr 
 
 
Kreis Stormarn 
Fachdienst 44 / Straßenverkehrsangelegenheiten 
Rögen 36-38 
23843 Bad Oldesloe 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Hr. Ahlf 
Tel.: (0451) 8902-913 
E-Mail: verkehrslenkung@kreis-stormarn.de 
 
Internet: www.kreis-stormarn.de 
 
Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr.  07.30 Uhr - 12.00 Uhr 
Do.  07.30 Uhr - 17.00 Uhr 
 
 
Kreis Herzogtum-Lauenburg. 
Fachdienst Straßenverkehr 
Kesselflickerstraße 2 
21493 Elmenhorst/Lanken 
 
Ihre Ansprechpartnerin: 
Julia Geduhn 
Zi. 306 
Tel.: (04151) 8673-49 
E-Mail: geduhn@kreis-rz.de 
 
Internet: www.herzogtum-lauenburg.de 
 
Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr.  7.30 Uhr – 12.00 Uhr 
Di.  7.30 Uhr – 12.00 Uhr und 14.00 Uhr – 15.00 Uhr 


